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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Entscheidend für die Wertung eines Universitätsstudiums bzw Universitätslehrgangs als Maßnahme der beru8ichen

Fortbildung oder der Berufsausbildung ist, ob ein derartiges Studium über die bloße Fortentwicklung der im bisherigen

Beruf erworbenen Kenntnisse weit hinausgeht und durch den Abschluß des Studiums eine neue Grundlage für die

sodann auf dem Studienabschluß beruhende - und nicht auf den seinerzeitigen Beruf des Lehrgangsteilnehmers

beschränkte - Berufstätigkeit gescha>en wird. Die durch ein derartiges Studium erweiterten Lebenschancen dürfen

also nicht außerhalb der Sphäre der Einkunftsquelle liegen, deren Erhaltung die beru8iche Fortbildung dienen soll.

Nicht wensentlich ist in diesem Zusammenhang, ob der Lehrgangsteilnehmer diese andere Berufstätigkeit künftig

tatsächlich ausüben wird oder auszuüben beabsichtigt (Hinweis E 28.10.1993, 90/14/0040).
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